
Partnerschaftsvereinbarung Österreichs
zur Umsetzung der Europäischen   
Struktur- und Investitionsfonds 2014–2020

Zahlen – Daten – Fakten
Stand Oktober 2017

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF)
Europäischer Sozialfonds (ESF)

AKTUALISIERTE FASSUNG



Impressum 
© 2017 Geschäftsstelle der Österreichischen  
Raumordnungskonferenz (ÖROK), Wien
Alle Rechte vorbehalten. 
 
Medieninhaber und Herausgeber:  
Geschäftsstelle der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK)
Geschäftsführer: Mag. Johannes Roßbacher, Mag. Markus Seidl
Konzept, Redaktion, Ausführung: MMag. Michael Baumgartner, Mag. Andreas Maier
Ballhausplatz 1, A-1014 Wien
Tel.: +43 (1) 535 34 44
Fax: +43 (1) 535 34 44–54
E-Mail: oerok@oerok.gv.at
Internet: www.oerok.gv.at; www.stratat2020.at
 
Grafische Gestaltung: www.pflegergrafik.at 
Lektorat: Christine Nouikat
 
Druck: Digitalprintcenter des Bundesministerium für Inneres, Wien
Bearbeitungsstand: Oktober 2017
 
Eigenverlag

Die Langfassung des Dokuments sowie Informationen zum Erstellungs prozess sind   
auf der ÖROK-Homepage (s.o.) abrufbar, die vorliegende Broschüre gibt einen  
Überblick zur Partnerschaftsvereinbarung  Österreichs „STRAT.AT 2020“.



Die EU-Finanzperiode 2014–2020 ist die vierte Programmperiode, in der EU-Mittel 

als Förderungsgelder in Österreich zum Einsatz kommen. Für den gesamten 

Zeit raum 2014–2020 steht ein indikativer Betrag von rund 5,18 Mrd. Euro ESI-

Fondsmittel zu laufenden Preisen in Österreich zur Verfügung; europaweit ist der 

Einsatz von ungefähr 469 Mrd. Euro vorgesehen. Durch das System der  geteilten 

Mittelverwaltung müssen die EU-Gelder mit nationalen (öffentlichen bzw. 

 privaten) Mitteln kofinanziert werden, womit die Hebel wirkung der Förderungen 

deutlich gesteigert werden kann.

Der STRAT.AT 2020, wie der Arbeitstitel für die Partnerschafts vereinbarung 

 zwischen der Europäischen Kommission und Österreich 2014–2020 lautet, 

 wurde in einem breiten partnerschaftlichen Prozess erstellt. Das Dokument bildet 

das Bindeglied zwischen dem EU-Rahmen und den einzelnen Pro gram men, die 

aus den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds  kofinanziert werden.

Die Erstellung der Partnerschaftsvereinbarung basiert auf einer fachlichen 

Analyse der Ausgangsbedingungen und aktuellen Herausforderungen. Davon 

ausgehend wurde der geplante Beitrag zu den EU-Zielen sowie diesbezügliche 

Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele im Dokument festgehalten. Durch den 

STRAT.AT 2020 soll ein hohes Maß an Abstimmung und Kohärenz der unter-

schiedlichen Programme sichergestellt werden.

Die Version 1 der Partnerschaftsvereinbarung Österreichs wurde von der 

 Europäischen Kommission am 17. Oktober 2014 genehmigt, Version 2 wurde   

am 16. Oktober 2015 und Version 3 im November 2017 angenommen.

Mit der Genehmigung der Partnerschaftsvereinbarung durch die Europäische 

Kommission wurde – beginnend mit der Umsetzung der ESIF-Programme ab 

dem Jahr 2015 – ein Prozess zur strategischen Begleitung des STRAT.AT 2020 

gestartet.
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Politisch-rechtlicher und 
 strategischer Rahmen 

Die politischen Vorgaben sehen für die 
europäische Struktur- und Investitions-
politik 2014–2020 weitreichende Verän-
derungen vor. Allen voran ist hervorzuhe-
ben, dass der Mitteleinsatz einen Beitrag 
zur Erreichung der Europa-2020-Ziel-
setzungen leisten soll. Europa 2020 ist 
eine auf zehn Jahre angelegte Strategie  
der Europäischen Union, die im Juni 2010 
vom Europäischen Rat verabschiedet 
wurde und zum Ziel hat, „intelligentes,  
nachhaltiges und integra tives Wachs-
tum“ mit einer besseren Koordinie rung der 
 nationalen und europäischen Wirtschaft zu 
schaffen. Die Interventionen sollen sich in 
die natio nalen Reformprogramme ein fügen 
und relevante Reformen unterstützen, die 
in den länderspezifischen Empfehlungen 
im Rahmen des Europäischen Semesters 
 formuliert werden.

In den die Europäischen Struktur- und 
Inves titionsfonds (ESI-Fonds1) betreffenden 
EU-Rechtsgrundlagen2 wird als ein zentra-
ler Reforminhalt die strategische Ausrich-
tung mit der Festlegung eines „Gemein-
samen Strategischen Rahmens“ (GSR)3 
gestärkt. Der GSR beinhaltet u.a. Mecha-
nismen zur Sicherstellung des Beitrags zur 
Europa-2020-Strategie und zur Koordinie-
rung und Kohärenz der ESI-Fonds (ESIF) 
mit den stra te gischen Vorgaben. Erstmals 
werden damit die Fonds der Kohäsions-
politik mit jenen der ländlichen Entwicklung 
und Fischerei politik unter ein gemeinsa-
mes Dach gestellt und deren Koordination 
(zumindest formal) gestärkt.

Im Einklang mit den fondsspezifischen 
Rege lungen erfolgt EU-weit eine Kon zen-
tration der Interventionen auf euro päische 
Herausforderungen mit einem gezielten  
Einsatz der Mittel in strategi schen Wachs-
tums feldern. Mit der Ein führung von „Kon-
ditionalitäten“ wurde zudem eine neue 
Voraussetzung zur Umsetzung der ESIF-
Programme ge  schaffen, die die Wirkung 
der Fonds in den Mitgliedstaaten verbes-
sern und eine verstärkte Ergebnis- und 
Wirkungsorientierung sicherstellen soll.

Für die Periode 2014–2020 ist gemäß 
Dachverordnung (mit gemeinsamen 
Bestimmungen für die ESI-Fonds)4 auf 
 nationaler Ebene für jeden Mitgliedstaat 
die Erstellung einer Partnerschaftsver-
einbarung (PV) verpflichtend, die das 
 Bindeglied zwischen dem EU-Rahmen und 
den einzelnen nationalen bzw. regionalen  
Programmen der verschiedenen ESI-
Fonds darstellt. In der Partnerschafts-
vereinbarung wurden die nationalen Bei-
träge zu den EU-Zielen sowie konkrete 
Maßnahmen zur Erreichung der ange-
strebten Ziele fest gehalten. Durch die 
PV soll ein hohes Maß an Abstimmung 
und Kohärenz der unterschiedlichen 
 Programme sichergestellt werden.

Rahmenbedingungen für 2014–2020

1 Das sind: Europäischer Fonds für regionale  Entwicklung (EFRE), Europäischer Fonds für ländliche Entwicklung (ELER), Europäischer 
Meeres- und Fischerei fonds (EMFF), Europäischer Sozialfonds (ESF) sowie Kohäsionsfonds (in Österreich nicht anwendbar).

2 Die relevanten Verordnungstexte finden sich unter http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_de.cfm
3 Formal als Anhang zur Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ver abschiedet.
4 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 […] vom 17. Dezember 2013, publiziert im Amtsblatt der EU L 347 vom 20. Dezember 2013.
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Bedeutsame Elemente der  Reform 
2014–2020

Nachstehend sind Elemente zur Gestaltung 
der Programmperiode mit hoher Relevanz 
für Österreich angeführt:

Konzentration und gezielter  Einsatz  von 
Ressourcen
Die ESI-Fonds sind verordnungsgemäß auf 
elf definierte Thematische Ziele (T.Z.) zu 
fokussieren (siehe Abbildung 1). 
Im Rahmen des Ziels „Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung (IWB)“ ist 
der Mitteleinsatz des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) auf vier 
Thematische Ziele zu konzentrieren: For-
schung, technologische Entwicklung und 
Innovation (T.Z. 1), Informations- und Kom-
munikationstechnologien (T.Z. 2), Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen 
und mittleren Unternehmen (T.Z. 3) sowie 
Unterstützung des Übergangs zu einer 
CO2-armen Wirtschaft (T.Z. 4).

Der Europäische Sozialfonds (ESF) leistet 
im Rahmen des Ziels IWB einen wesent -
lichen Beitrag zur Förderung  nachhaltiger 
und hochwertiger Beschäftigung  (T.Z. 8)  
und der sozialen Inklusion und Bekämpfung 
von Armut (T.Z. 9) sowie Investitio nen in 
(Aus-)Bildung und lebenslanges Lernen (T.Z. 
10). Die ESF-Zuteilungen erfolgen gemäß 
den Bedürfnissen jedes Mitgliedstaates, 

wobei ein vordefinierter Mindestbetrag gilt.

Der Europäische Meeres- und Fischerei fonds 
(EMFF) fokussiert insbesondere auf die 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und die 
Förderung der (ökologischen und sozialen) 
Nachhaltigkeit des Fischerei- und Aqua- 
kultursektors, d.h. auf die T.Z. 3, 6  und 8.

Der Europäische Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) trägt anhand von sechs definierten  
Prioritäten u.a. zur Verbesserung der 
nachhal tigen Bewirtschaftung, der An-
passung an den  Klimawandel sowie zum 
Schutz der Umwelt und zur Förderung 
der Ressourcen effizienz bei. Die unter den 
 Prioritäten liegenden Schwerpunktbereiche 
sind wiederum den Thematischen Zielen 
der Dachverordnung zugeordnet, wodurch 
der ELER bei Betrachtung dieser Themati-
schen Ziele in der Regel ein breiteres Spek-
trum abdeckt als die  anderen drei Fonds.

Ergebnisorientierung
In der EU-Strukturfondsperiode 2014–
2020 kommt der Ergebnisorientierung 
eine große Aufmerksamkeit zu. Im Rah-
men der Programme ist ex ante festzule-
gen, welche Ziele (mit Bezug zur EU-2020- 
Strategie) mit den verfügbaren Ressourcen 
angestrebt werden, und zu beschreiben, 
wie diese Ziele erreicht werden sollen. 
Für das Monitoring und zur Messung der 

Abbildung 1: Elf Thematische Ziele 2014–2020 gemäß Art. 9 der Dachverordnung (Quelle: EK, Inforegio 2014)
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ischer als auch auf mitgliedstaatlicher 
Ebene intensivere Abstimmungen über 
administrative und Fondsgrenzen wie auch 
Politikbereiche hinweg erforderlich sind.

Europäische Territoriale 
 Zusammenarbeit
Die Europäische Territoriale Zusammen-
arbeit (ETZ) bildet ein eigenes Ziel und ist 
naturgemäß aufgrund der Vielfältigkeit der 
europäischen Regionen von hoher Bedeu-
tung. Den spezifischen Herausforderungen 
bei der Abwicklung der ETZ-Programme 
wird 2014–2020 mit einer  eigenen 
 Verordnung5 begegnet. Als Element der 
Zusammenarbeit wird zur  Umsetzung 
der makroregionalen Strategien wie jene 
für den Donauraum oder den Alpenraum 
durch die Programme beigetragen. Die 
Bezüge zur ETZ sind in der Partschafts-
vereinbarung enthalten, und es gibt ein 
eigenes Kapitel zur Kooperation (Kap. 
3.1.4 der PV), aber die ETZ-Programme 
sind bei der Darstellung der weiteren 
 Kapitel nicht im Fokus. Dies insbesondere 
deshalb, weil an den ETZ-Programmen 
mindestens zwei Mitgliedstaaten  beteiligt 
sind und die Programmstrategien, Priori-
tätsachsen und Finanzmittel von diesen 
gemeinsam geplant (und somit nicht auf-
geteilt) werden.

In Österreich als EU-Binnenstaat in Zentral-
europa mit vielen Grenzräumen zu  anderen 
Mitgliedstaaten wie auch Drittstaaten 
sowie engen Verflechtungen im Alpen- und 
Donauraum kommt dem Kooperationsziel 
eine besondere Relevanz zu. Dies drückt 
sich auch in der Beteiligung in sieben grenz-
überschreitenden6, drei transnationalen7 
und vier Netzwerkprogrammen8 aus.

Zielerreichung bestehen fondsspezifisch 
unterschiedliche Ansätze; allen gemeinsam 
ist die Verwendung einer Interventionslogik,  
von Indikatoren und von Finanzdaten. Durch 
die (teilweise EU-weit  harmonisierten) 
Kennzahlen mit definierten Zeiträumen 
zur Zielerreichung sollen die Wirkungen 
der Förderprogramme gesteuert  werden. 
Für jedes Programm war außerdem ein 
mit Indikatoren hinterlegter sogenannter 
Leistungsrahmen festzulegen. Die Errei-
chung der diesbezüglichen Etappenziele bis 
Ende 2018 wird im Jahr 2019 überprüft, 
und die 6 % der als „leistungsgebundene 
Reserve“ vorgesehenen ESIF-Mittel  werden 
den erfolgreichen Prioritätsachsen des 
jeweiligen Programms fix zugeteilt werden. 
Schließlich wird im Rahmen der Programm-
evaluierungen eine strukturierte Bewer-
tung des Fortschritts bei der Erreichung 
der Programmziele vorgenommen, wobei 
durch Rückkopplungen in das Programm-
management bzw. die Partnerschaft Lern-
effekte erzielt werden sollen.

Verstärkung der Koordination
Ein gemeinsamer strategischer Rahmen 
(Anhang I der Dachverordnung [EU]   
Nr. 1303/2013) bildet die Grundlage für 
die Koordinierung zwischen den Europä -
i schen Struktur- und Investitionsfonds 
sowie mit anderen Instrumenten auf  
EU- wie auch nationaler Ebene (z.B. mit 
dem EU-Forschungs programm HORIZON 
2020). Auch die Dachverordnung über 
alle ESI-Fonds selbst und die darin vorge-
sehene Erstellung der Partnerschaftsver-
einbarungen zwischen den Mitglied staaten 
und der Europäischen Kommission kann 
als Beitrag zu einer verstärkten Koordi-
nierung gesehen werden. Nicht zuletzt 
 deshalb, da hierfür sowohl auf europä-

5 Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 […] vom 17. Dezember 2013, publiziert im Amtsblatt der EU L 347 vom 20. Dezember 2013.
6 Österreich – Bayern (AT-BAY), Alpenrhein – Bodensee – Hochrhein (ABH), Österreich – Tschechien (AT-CZ), Österreich – Ungarn 

(AT-HU), Slowakei – Österreich (SK-AT), Italien – Österreich (IT-AT) und Slowenien – Österreich (SI-AT).
7 INTERREG ALPINE SPACE (Alpenraum), INTERREG CENTRAL EUROPE (Zentraleuropa), INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL 

(Donauraum).
8 INTERREG EUROPE, URBACT III, ESPON, INTERACT.
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Abbildung 2: EU-Fördergebiete Österreichs 2014–2020, Ziel „IWB“

Fördergebiete

Vor dem Hintergrund, dass der Grad der 
Unterstützung sowie die Höhe des natio-
nalen Beitrags (Kofinanzierungssatz) an 
das jeweilige Entwicklungsniveau angepasst 
 sein müssen, werden europaweit die NUTS-
2- Regionen (das sind in Österreich die 
 Bundesländer) in drei Regionskategorien 
eingeteilt. Diese wurden für den Zeitraum 
2014–2020 folgendermaßen eingeteilt:

•	 weniger	entwickelte	Regionen	(less 
devel oped regions): BIP < 75 % des 
 EU-27-Durchschnitts 2007–2009 [Hin-
weis: in Österreich nicht anwendbar]

•	 Übergangsregionen	(transition regions, 
TR): BIP zwischen 75 % und 90 % des 
 EU-27-Durchschnitts 2007–2009
•	 stärker	entwickelte	Regionen	(more 

developed regions, MDR): BIP > 90 % des 
EU-27-Durchschnitts 2007–2009

Die ESIF-Fördergebiete in Österreich 
2014–2020 umfassen, wie auch schon 
2007–2013, das gesamte Bundesgebiet. 
Das Burgenland ist dabei im EFRE, ESF und 
ELER als „Übergangsregion“ eingestuft; die 
 anderen Bundesländer werden unter dem 
Ziel IWB (für die Strukturfonds EFRE und 
ESF) als sogenannte „stärker entwickelte 
Regionen“ bezeichnet9 (siehe Abbildung 2).

9 In der ELER-Verordnung wird kein eigener Begriff definiert; die Rede ist von den „übrigen Regionen“, siehe Artikel 59 (3) d der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 vom 17. Dezember 2013, publiziert im Amtsblatt der EU L 347 am 20. Dezember 2013.
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Abbildung 3: STRAT.AT 2020-Erstellungsprozess 2012–2014; Grafik: ÖAR GmbH
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Themenabstimmung
Formulieren Partnerschaftsvereinbarung

Eigenbewertung zu den Ex-ante-Konditio-
nalitäten (EaK) für die vier österreichischen 
ESIF-Programme, welche eine Erfüllung der 
allgemeinen (für alle Fonds gültigen) wie 
auch der anwendbaren thematischen bzw. 
prioritätsbezogenen EaK ergeben hat.
Weiters werden integrierte Ansätze der 
territorialen Entwicklung (LEADER/CLLD, 
Nachhaltige Stadt- und Stadt-Umland-Ent-
wicklung) sowie Österreichs Ansatz in der 
Kooperation (mit Fokus auf die  Europäische 
Transnationale Zusammenarbeit und 
 Makroregionale Strategien) analysiert.

Partnerschaftlicher Erstellungs-
prozess STRAT.AT 2020

Auf Basis des politischen Beschlusses 
im Rahmen der Österreichischen Raum-
ordnungskonferenz (ÖROK) vom Jänner 
2012 erfolgte die Erarbeitung der Partner-
schaftsvereinbarung unter dem Titel   
„STRAT.AT 2020“ im Rahmen der ÖROK 
als gemeinsame Plattform des Bundes, der 

In der Partnerschaftsvereinbarung 
 Österreichs (STRAT.AT 2020) ist der 
geplante Einsatz der ESI-Fonds zusam-
menfassend dargestellt. Auf Ebene der 
PV werden die Entwicklungsbedarfe 
 analysiert, eine Auswahl der Ziele und  
Prioritäten vorgenommen sowie 
der geplante Mitteleinsatz und Bei-
trag der Fonds zu den Thematischen 
 Zielen um rissen. In der Partnerschafts-
vereinbarung sind Zusammenfassungen 
der Ex-ante-Evaluierungen zu den vier  
Programmen enthalten, und darin wird 
die geplante Anwendung der horizontalen 
 Prinzipien beschrieben.

Darüber hinaus werden im STRAT.AT 
2020 die Vorkehrungen für eine wirksame  
Umsetzung der ESI-Fonds beschrieben. 
Dies bein haltet Angaben zur Koordinierung   
zwischen den Fonds (und mit weiteren 
 Politiken) wie auch zur administrativen 
Kapazität der Behörden und zu geplanten 
Vereinfachungs maßnahmen für die Begüns-
tigten. Ein wesentliches Element bildet die 

Partnerschaftsvereinbarung Österreichs 
„STRAT.AT 2020“10

10 Zuletzt durch die EK im November 2017 als Version 3 genehmigt.
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barung im  Oktober 2014 wurde dieser 
Prozess in einen Begleitprozess überführt 
(siehe STRAT.AT-2020-Begleitprozess).

Analyse der Ausgangslage

Österreich ist von einer besonderen geo-
graphischen Lage geprägt: Etwa zwei  Drittel 
der Landesfläche sind Berggebiete, und nur 
ca. 38 % der Landesfläche sind als Dauer-
siedlungsraum nutzbar. Die Bevölkerungs-
entwicklung Österreichs weist eine  Dynamik 
dahingehend auf, dass die Bevölkerung 
in den Zentralräumen und dem Umland 
wächst, während sie sich besonders in 
 ländlich-peripheren Regionen verringert.

Im EU-Vergleich weist Österreich ein 
 relativ hohes Einkommensniveau und 
die geringste Arbeitslosigkeit mit einem 
 prognostizierten stabilen Verlauf auf. Beim 
BIP/Kopf als Indikator für das Wohlstands-
niveau befindet sich Österreich EU-weit auf 
einem der vordersten Plätze.  Dennoch hat 
die schwierige weltwirtschaftliche  Situation 
seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 
die verhaltene Entwicklung der  letzten 
Jahre geprägt. In Österreich sind nach 
wie vor regionale Disparitäten vorhanden, 
die sich in Entwicklungsunterschieden zwi-
schen ländlichen und städtischen Regionen 
ausdrücken.

Die aktuellen demographischen und ökono-
mischen Entwicklungen bringen Herausfor-
derungen und potenzielle Nutzungskonflikte 
mit sich und wirken überdies beschränkend 
auf Wachstum und Entwicklung. Daraus 
ergeben sich zahlreiche Handlungsbedarfe 
für den Einsatz der ESI-Fonds in Österreich.

 Länder, des Städte- und Gemeindebundes 
und der Wirtschafts- und Sozialpartner.
Unter Federführung des Unterausschus-
ses Regionalwirtschaft der ÖROK wurde 
die PV unter der Gesamtkoordination der 
ÖROK-Geschäftsstelle und mit externer 
 Begleitung für den Prozess durch die ÖAR 
GmbH (Projektleitung Günter SCHEER) 
und für den Inhalt durch die Metis GmbH 
(Projektleitung Peter SCHNEIDEWIND) 
in Kooperation mit dem WIFO (Projektlei-
tung Franz SINABELL) erstellt. Dies erfolgte 
gleichzeitig und in enger wechselseitiger 
Abstimmung mit den Programmierun-
gen. Ab Jahresende 2012 fand weiters ein 
regelmäßiger Austausch zwischen den für 
die ESI-Fonds federführenden Dienststellen 
der Europäischen Kommission (GD REGIO, 
GD AGRI, GD EMPL, GD MARE) und den 
österreichischen VertreterInnen statt.

Die Erarbeitung des STRAT.AT 2020 
erfolgte in partnerschaftlicher Weise, was 
einerseits einer Verpflichtung nachkommt, 
andererseits eine in Österreich gelebte 
 Praxis ist. Im Einklang mit den  Vorgaben im 
Europäischen Verhaltens kodex für Partner-
schaften im Rahmen der  ESI-Fonds (Euro-
pean Code of Conduct on Partnership)11 
wurde ein eigener Prozess eingerichtet, 
der etwa zweieinhalb Jahre lang die Erstel-
lung der Partnerschaftsvereinbarung be-
gleitet hat. Die relevanten Stake holder und  
Interessensgruppen wurden dabei durch 
unterschiedliche Arbeits- und Beteili gungs-
formate wie etwa öffentliche STRAT.AT 
2020-Foren und zwei öffent liche Stellung-
nahmeverfahren einge bunden. Eine Ver-
anschaulichung der Vielfalt der Prozess-
elemente bietet die Abbildung 3. Mit der 
Genehmigung der Partnerschaftsverein-

11 Delegierte Verordnung der Kommission (EU) Nr. 240/2014 vom 7. Jänner 2014 zum Europäischen Verhaltenskodex für 
 Partnerschaften im Rahmen der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds.
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geringsten, womit hier nur begrenzte Ziel-
beiträge geleistet werden können. Somit 
verstärken die mittels dieser ESI-Fonds 
 kofinanzierten Fördermaßnahmen vor allem 
jene Maßnahmen, die für die Erreichung 
der in den relevanten Strategiedokumenten 
angesprochenen Ziele eingeleitet wurden. 
Anders verhält es sich beim Politikfeld der 
ländlichen Entwicklung, welches in Österreich 
zu einem weitaus überwiegenden Teil aus 
dem ELER kofinanziert wird.

Nach Abschluss einer von der Firma Metis 
GmbH und dem WIFO durchgeführten 
umfangreichen Politikfeldanalyse („ExpertIn-
nenbericht“ 2012)12 wurden im Rahmen 
der Arbeiten zum STRAT.AT 2020 die Ent-
wicklungsbedarfe Österreichs in den ESI-
Fonds-relevanten Bereichen hinsichtlich  
der elf in der Dachverordnung festgelegten 
Thematischen Ziele identifiziert.

Inhaltliche Ausrichtung der  
ESI-Fonds

Generell ist voranzustellen, dass im Unter-
schied zu vielen anderen  Mitgliedstaaten in 
Österreich deutlich mehr Mittel aus dem 
ELER zur Verfügung stehen als aus den 
anderen ESI-Fonds. Weiters ist zu berück-
sichtigen, dass das verfügbare Mittel volumen 
aus EFRE und ESF in Österreich die natio-
nalen sowie die regionalen beschäftigungs-
politischen bzw. regionalpolitischen Aktivi-
täten nur in relativ beschränktem Ausmaß 
ergänzt. Von der Größenordnung her erge-
ben Schätzungen für die Programmperiode 
2007–2013, dass diese eine Bandbreite 
zwischen 5 % und 8 % der insgesamt für 
die jeweiligen Politikbereiche eingesetzten 
Fördermittel in Österreich umfassen. Die 
für den EMFF zur Verfügung stehenden 
Mittel sind EU-weit in  absoluten Zahlen die 

Abbildung 4: Angesprochene Thematische Ziele 2014–2020 je ESI-Fonds in Österreich

T.Z. 11

GOVFTE&I

T.Z. 1

IKT

T.Z. 2

VERK

T.Z. 7

LLL

T.Z. 10

KMU

T.Z. 3

CO2

T.Z. 4

KLIMA

T.Z. 5 T.Z. 6

UMW EMPL

T.Z. 8

POV

T.Z. 9

ELER

EFRE

ESF

EMFF

T.Z. 1 FTEI Forschung, technologische Entwicklung und Innovation

T.Z. 2 IKT Informations- und Kommunikationstechnologien

T.Z. 3 KMU Wettbewerbsfähigkeit von KMU, Agrar- und Fischereisektor

T.Z. 4 CO2 Verringerung der CO2-Emissionen der Wirtschaft

T.Z. 5 KLIMA Anpassung an den Klimawandel und Risikomanagement

T.Z. 6 UMW/RE Umweltschutz und Förderung der Ressourceneffizienz

T.Z. 7 VERK Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung von Engpässen

T.Z. 8 EMPL Beschäftigung und Mobilität der Arbeitskräfte

T.Z. 9 POV Soziale Eingliederung und Bekämpfung der Armut

T.Z. 10 LLL Bildung, Kompetenzen und lebenslanges Lernen

T.Z. 11 GOV Institutionelle Kapazitäten und effiziente Verwaltung

* nur im Rahmen von städtischen bzw. territorialen Maßnahmen zutreffend

Grafik: ÖROK-Geschäftsstelle

12 Verfügbar auf der ÖROK-Homepage unter http://www.oerok.gv.at/index.php?id=801. 
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Abgeleitet von den festgestellten Heraus-
forderungen ist die Auswahl der Themati-
schen Ziele und der  Förderungsprioritäten 
in einer wechselseitigen Abstimmung 
 zwischen den Ebenen der Partnerschafts-
vereinbarung und der Programme ge troffen 
worden. Dabei spielen neben  den  Vorgaben 
der Verordnungen die jeweils strategischen 
Zielsetzungen und praktischen Umset-
zungsmöglichkeiten eine maßgebliche Rolle.
In der Partnerschaftsvereinbarung sind die 
geplanten Beiträge der Fonds zu den stra-
tegischen Zielsetzungen beschrieben und 
die erwarteten Ergebnisse je Fonds in  
allgemeiner Form dargestellt. Zur Sicher-
stellung des Zielbeitrags der Programme 
zur Europa-2020-Strategie erfolgt die 
Zuordnung der Unterstützung anhand der 
Thematischen Ziele. Die Abbildung 4 veran-
schaulicht die von den jeweiligen ESI-Fonds 
angesprochenen Thematischen Ziele.

Wie in Abbildung 5 dargestellt,  werden 
in Österreich neun Thematische Ziele in 
unterschiedlicher Intensität verfolgt.   
Dies ist einerseits auf die EU-Vorgaben zur 
 Konzentration der Mittel und andererseits 
auf nationale bzw. regionale Schwerpunkt-
setzungen zurückzuführen.

Abbildung 5: Relative Verteilung der ESIF-Finanzmittel auf die Thematischen Ziele 2014–2020  
in Österreich

ESI-Fonds 2014–2020: EU-Mittel nach Thematischen Zielen
jeweiliger Anteil in % inkl. Leistungsreserve und exkl. Technischer Hilfe
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Grafik: ÖROK-GeschäftsstellePlandaten, Stand Juli 2017
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Die für Österreich zur Verfügung ste hen-
den Mittel aus den ESI-Fonds ver teilen 
sich auf den ELER (ca. 3,9 Mrd. Euro), den 
EFRE (ca. 536 Mio. Euro), den ESF (ca. 
442 Mio. Euro) und den EMFF (ca. 7 Mio. 
Euro). Hinzu kommen u.a. geplante EFRE-
Mittel in der Höhe von ca. 257 Mio. Euro 
für die österreichischen Beteiligungen an 
den ETZ-Programmen der transnationalen 
und grenzüberschreitenden Schiene sowie 
weitere EFRE-Mittel für die interregionale 
Schiene (z.B. INTERACT, ESPON). Tabelle 1  
bietet eine Übersicht über die indikati ve 
Zuteilung der ESIF-Mittel (ohne ETZ) je 
Fonds auf die  Thematischen Ziele.

Die formalen Konzentrationsvorgaben der 
EU-Verordnungen für den EFRE und den 
ESF werden in den jeweiligen Operatio nel-
len  Programmen (OP) erfüllt. Dies betrifft 
Vorgaben und  Mindestdotier un gen für 
Inves titionsprioritäten der Thematischen 

Verfügbare Finanzmittel in  
Österreich

Für den gesamten Zeitraum 2014–2020  
(mit zusätzlichem Auslaufzeitraum bis 
2023) stehen EU-weit insgesamt ungefähr 
469 Mrd. Euro  ESI-Fonds-Mittel, davon 
rund 5,18 Mrd. Euro (jeweils zu  laufenden 
Preisen) für  Österreich zur Verfügung.   
Als zwingende Bedingung müssen diese 
auf Programm ebene mit na tionalen öffent-
lichen Mitteln (Bund, Länder …)  kofinanziert 
und – je nach Förderschiene gegebenen-
falls bzw. in unterschiedlichem  Ausmaß –  
durch private Finanzmittel verstärkt 
 werden. Allen Fonds gemeinsam ist die 
Anforde rung, dass der  Mitteleinsatz im 
Rahmen der sogenannten „geteilten 
Mittelver  waltung“ der Mitgliedstaaten und 
der  Europäischen Kommission einen Bei-
trag zur Verwirklichung der Europa-2020- 
Ziel setzungen leistet.

Indikative Allokation der Unterstützung durch die Union nach Thematischen Zielen  
für die ESI-Fonds auf nationaler Ebene

Thematisches Ziel ESI-Fonds 2014–2020
   (Angaben zu laufenden Preisen in Euro inkl. Leistungsreserve)

  EFRE ESF ELER EMFF Summe

(1) FTEI 206.235.238 – 71.257.620 – 277.492.858

(2) IKT – – 26.459.915 – 26.459.915

(3) KMU 164.732.433 – 650.409.522 3.591.500 818.733.455

(4) CO2 118.156.167 – 105.666.508 505.000 224.327.675

(5) KLIMA – – 1.233.131.982 – 1.233.131.982

(6) UMW/RE 4.850.000 - 1.242.915.586 2.282.000 1.250.047.586

(7) VER – – –    – 0

(8) EMPL 10.280.000 66.697.349 25.466.727 360.000 102.804.076

(9) POV 11.437.640 137.642.139 410.467.052 – 559.546.831

(10) LLL – 211.448.374 57.389.577 – 268.837.951

(11) GOV – – –   – 0

Zwischensumme 515.691.478 415.787.862 3.823.164.489 6.738.500 4.761.382.329

Technische Hilfe 20.570.601 26.299.491 114.387.508 226.500 161.484.100

Summe 536.262.079 442.087.353 3.937.551.997 6.965.000 4.922.866.429

Tabelle 1: ESIF-Allokationen 2014–2020 nach Thematischen Zielen (Plandaten Stand Juli 2017)
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Abbildung 6: Übersicht über Ziele, Fonds und Programme 2014–2020 in Österreich

Die entsprechenden (Operationellen) 
 Programme werden weiterhin durch das 
BMLFUW (ELER-Programm und EMFF-OP) 
und das BMASK (ESF-OP) verwaltet. Im 
Bereich EFRE-Abwicklung unter dem Ziel 
IWB wurde von zuvor neun Länder-Pro-
grammen (2007–2013) zu einem gemein-
samen österreichweiten IWB/EFRE-   
Re gionalprogramm übergegangen und 
die Funktion der Verwaltungsbehörde bei 
der ÖROK-Geschäftsstelle angesiedelt. In 
der Europäischen Territorialen Zusam-
menarbeit sind die Verantwortlichkeiten 
programmspezifisch geregelt; auch hier 
sind bei einzelnen grenzüberschreitenden 
OPs Veränderungen der Zuständigkeiten 
erfolgt.

Ziele 8 bis 10 (ESF) sowie für die Themati-
schen Ziele 1 bis 4 (EFRE) und die Reser-
vierung von mindestens 5 % der IWB/
EFRE-Mittel für integrierte nachhaltige 
Stadtentwicklung zur Stärkung der städte-
politischen Dimension (zusätzlich zu ande-
ren Ausgaben in städtischen Gebieten). 

Programmarchitektur ESI-Fonds  
in Österreich

Die Gesamtarchitektur der Programmab-
wicklung in Österreich (siehe Abbildung 6) 
ist mit der Ausnahme des EFRE-Bereichs 
un verändert im Vergleich zur Struktur der 
Programm periode 2007–2013.

ESI-Fonds 2014–2020 in Österreich

11 Thematische EU-2020-Zielsetzungen

STRAT.AT 2020 Partnerschaftsvereinbarung

Ziel Euro-
päische 
Territoriale 
Zusammen-
arbeit (ETZ)

EFRE
Europäischer Fonds für regionale  
Entwicklung

Beteiligung an 7 
grenzüberschr. 
(CBC), 3 trans-
nat. (TN) und 4 
Netzwerk-OPs

EFRE-Mittel (indik. 
Ö-Anteile):
CBC ca. 222 und 
TN  ca. 35 Mio. 
Euro (lfd. Preise)

Gemeinsames 
Regional- 
Programm*

EFRE-Mittel:
ca. 536 Mio. Euro 
(laufende Preise)

Nationales 
 Programm

ESF-Mittel:
ca. 442 Mio. Euro 
(laufende Preise)

Nationales Programm

ELER-Mittel:
ca. 3.938 Mio. Euro (laufende Preise)

Nationales 
Programm

EMFF-
Mittel:
ca. 7 Mio.  
Euro 
(laufende 
Preise)

ESF
Europäischer 
Sozialfonds

ELER 
Europäischer Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums

EMFF 
Europ. 
Meeres- & 
Fischerei-
fonds

Ziel Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung (IWB)

Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP), insb. Politik zur Entwicklung 
des ländlichen Raums (2. Säule)

Ziele der 
Gemein-
samen 
Fischerei-
politik 
(GFP)

Grafik: Baumgartner/Maier (ÖROK-Gst.)

Programm-
ziele

Fonds

Programm-
ebene

* Unter Sicherstellung der inhaltlichen und finanziellen strategischen Steuerungs- und Entscheidungskompetenz der Länder.
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EFRE-Programm Investitionen 
in Wachstum und Beschäftigung 
 Österreich 2014–2020

Das am 16. Dezember 2014 erstmals 
und zuletzt im November 2017 von der 
Europäischen Kommission genehmigte 
IWB/EFRE-OP in Österreich trägt im Sinne 
der thematischen Konzentration insbe-
sondere zu den Bereichen „Forschung, 
technologische Entwicklung und  Innovation“ 
(Thematisches Ziel 1), „Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren 
Unternehmen“ (T.Z. 3) sowie „Verringe-
rung der CO2-Emissionen in allen Branchen 
der Wirtschaft“ (T.Z. 4) bei (siehe Abbil-
dung 7). Zusätzlich wird die territoriale und 
städtische Dimension mitberücksichtigt, 
was sich in der Dotierung der T.Z. 4, 6, 8 
und 9 ausdrückt.

ESF-Programm Beschäftigung 
 Österreich 2014–2020

Der Beitrag des nationalen ESF-OPs, wel-
ches am 28. November 2014 erstmals 
von der EK genehmigt wurde, ist vollständig 
auf die Bereiche „Förderung von Beschäfti-
gung, Mobilität der Arbeitskräfte“ (Thema-
tisches Ziel 8), „Soziale Eingliederung und 
Armutsbekämpfung“ (T.Z. 9) sowie „Bildung 
und lebenslanges Lernen“ (T.Z. 10) fokus-
siert (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Verteilung der ESF-Mittel auf die thematischen  
Ziele 2014–2020 in Österreich

ESF-Mittel 2014–2020 nach Thematischen Zielen
 jeweiliger Anteil in % inkl. Leistungsreserve und exkl. Technischer Hilfe 

Plandaten, Stand Juli 2017 Grafik: ÖROK-Geschäftsstelle
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Abbildung 7: Verteilung der IWB/EFRE-Mittel auf die  
thematischen Ziele 2014–2020 in Österreich

IWB/EFRE-Mittel 2014–2020 nach Thematischen Zielen
 jeweiliger Anteil in % inkl. Leistungsreserve und exkl. Technischer Hilfe 

Plandaten, Stand Juli 2017 Grafik: ÖROK-Geschäftsstelle
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Österreichisches Programm für 
ländliche Entwicklung 2014–2020 
(„Programm LE 14–20“)

Das von der EK erstmals am 12. Dezember  
2014 und zuletzt am 17. Mai 2017 geneh-
migte ELER-Programm („Programm LE 
14–20“) basiert auf sechs Prioritäten, 
 welche den Thematischen Zielen zugeordnet 
 werden. Mit dem Programm werden zehn 
der elf Thematischen Ziele angesprochen, 
wobei der finanzielle Schwerpunkt der länd-
lichen Entwicklung auf den Thematischen 
Zielen „Anpassung an den  Klimawandel 
und Risikomanagement“ (T.Z. 5) sowie 
„Umweltschutz und Ressourceneffizienz“ 
(T.Z. 6) liegt, welche v.a. das Agrarumwelt-
programm (ÖPUL) und die Ausgleichszu-
lage für benachteiligte Gebiete umfassen. 
Die Investitionsförderung für die landwirt-
schaftlichen Betriebe im  Rahmen des 
 Thematischen Ziels „Wett bewerbs fähig-
keit des Agrarsektors“ (T.Z. 3) sowie die 
Förderung der lokalen Entwicklung in länd-
lichen Gebieten im  Rahmen von T.Z. 9 
„Soziale Eingliederung und Armutsbekämp-
fung“ bilden weitere finanziell ge wichtige 
Schwerpunkte des Programms LE 14–20 
(siehe Abbildung 9).

Operationelles Programm EMFF 
Österreich 2014–2020

Die Prioritäten des EMFF-OPs, welches am 
25. Februar 2015 erstmals und zuletzt 
im November 2017 von der EK genehmigt 
wurde, sind mehrheitlich dem Themati schen 
Ziel 3 „Stärkung der  Wettbewerbsfähigkeit 
des Fischerei- und Aquakultur sektors“ 
zugeordnet und sprechen daneben auch 
das T.Z. 6 sowie in geringerem Ausmaß 
die T.Z. 4 und 8 an.  

Abbildung 9: Verteilung der ELER-Mittel auf die Thematischen 
Ziele 2014–2020 in Österreich

ELER-Mittel 2014–2020 nach Thematischen Zielen
jeweiliger Anteil in % inkl. Leistungsreserve und exkl. Technischer Hilfe  

Plandaten, Stand Juli 2017 Grafik: ÖROK-Geschäftsstelle
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Abbildung 10: Verteilung der EMFF-Mittel auf die Thematischen
Ziele 2014–2020 in Österreich

EMFF-Mittel 2014–2020 nach Thematischen Zielen
 jeweiliger Anteil in % inkl. Leistungsreserve und exkl. Technischer Hilfe 

Plandaten, Stand Juli 2017 Grafik: ÖROK-Geschäftsstelle
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Im Sinne des verstärkten Koordinierungs-
anspruchs sehen die ESIF-Verordnungen 
verpflichtende Umsetzungsberichte sowie 
zahlreiche Koordinationsbereiche und 
 -elemente im Gemeinsamen Strategischen 
Rahmen vor. Aufbauend auf den  bisherigen 
Erfahrungen gibt es dazu in Österreich 
 wieder einen strategischen  Begleitprozess 
der STRAT.AT-2020-Partnerschaft.  Dieser 
hat als Hauptaufgabe die Ermöglichung 
eines regelmäßigen Austauschs zu zentralen  
Fragen von gemeinsamem Interesse über 
die EU-Struktur- und Investi tionspolitik ein-
schließlich deren Verknüpfung mit den rele-
vanten europäischen, nationalen und regio-
nalen Strategien bzw. Instrumenten. Im 
Sinne einer aktiven und laufenden Koordi-
nation erfolgt eine zielführende fonds- und 
themenübergreifende Abstimmung (siehe 
auch Abbildung 11 für eine Übersicht 
über Prinzipien, Phasen und Elemente des 

Mit der Genehmigung der Partnerschafts-
vereinbarung durch die Europäische Kom-
mission wurde ein wichtiger Meilenstein 
für die Programmperiode 2014–2020 
erreicht; weitere Elemente zur Vorberei-
tung der Programmimplementierung 
waren jedoch erforderlich.

Der formale Beginn der Förderfähigkeit 
der Ausgaben per 1. Jänner 2014 war 
u.a. aufgrund der verzögerten Vorlage der 
Rechtsgrundlagen nicht mit dem tatsäch-
lichen Programmstart gleichzusetzen. Die 
konkrete Umsetzung ist nach der Geneh-
migung der Programmdokumente durch 
die Europäische Kommission und dem 
Abschluss der umfangreichen technisch-
administrativen Vorbereitungen der Ver-
waltungs- und Kontrollsysteme zu fondspe-
zifisch unterschiedlichen Zeitpunkten 
schrittweise angelaufen.

STRAT.AT-2020-Begleitprozess

Abbildung 11: Übersicht STRAT.AT-2020-Begleitprozess

Grafik: Baumgartner/Maier (ÖROK-Gst.)* STRAT.AT Bericht: Fortschrittsbericht gemäß Artikel 52 
der Dach-Verordnung (EU) Nr. 1303/2013

STRAT.AT-2020-Begleitprozess

Fachlicher partnerschaftlicher Austausch unter Federführung des UA RegWi 

ESI-Fonds-Curriculum der Bundesverwaltungsakademie 
in Kooperation mit der ÖROK-Geschäftsstelle

2014  –  2015  –  2016  –  2017  –  2018  –  2019  –  2020  –  2021

PR INZ IP I EN:
ressourcenschonend und -effizient,  die  

Koordinationsverpflichtungen aufgreifend, eigene 
Bedarfe abdeckend, mit ESI-Fonds-übergreifen-

den Themen als zentralem Inhalt, beteiligend und 
 partnerschaftlich, ergebnisorientiert und

zeitgemäß gestaltet
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Begleitprozesses). Für die laufende part-
nerschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
den unterschiedlichen Fonds,  Institutionen 
und Interessensgruppen während der 
Implementierungsphase wurde auf dem  
PV-Erstellungsprozess aufgebaut.

Formate der strategischen 
 Begleitung

Im Rahmen der „STRAT.AT-2020-Foren“ 
werden Fachveranstaltungen konzipiert, 
die ein breiteres Fachpublikum und die 
Öffentlichkeit über die EU- bzw. die natio-
nale Politik im Kontext der Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds (ESIF) 
informieren und zu einem Austausch 
anregen sollen. Ausgangspunkt dafür sind 
jeweils wichtige Ereignisse auf EU- bzw. 
österreichischer Ebene.

Das Format des „STRAT.AT-2020-Diskur-
ses“ zeichnet sich durch eine Mischung 
aus Vorträgen und interaktiven Elemen-
ten aus – der Austausch zwischen Stake-
holdern und ExpertInnen steht im Vorder-
grund. Ziel ist es, den fachlichen Diskurs 
über mit den ESI-Fonds zusammenhän-
gende Themen anhand von fokussierten 
 Fragestellungen zu stärken.

„STRAT.AT-Partnerschaften“ kommen 
dann zur Anwendung, wenn eine (kleinere) 
Gruppe von AkteurInnen ein  gemeinsames 
Thema intensiver bearbeiten möchte, als 
dies im Format eines einmaligen thema-
tischen Austausches möglich ist. Vorbild 
für dieses Format sind die ÖREK-Partner-
schaften im Rahmen des Ständigen Unter-
ausschusses der ÖROK zur Begleitung der 
Umsetzung des Österreichischen Raum-
ordnungskonzeptes 2011.

1. Phase des Begleitprozesses  
2015–2017

Nach der Konzeptionierung der strategi-
schen Begleitung wurde Mitte 2015 als 
erstes Projekt eine STRAT.AT-2020-Part-
nerschaft zum Thema „Smart Specialisa-
tion“ eingerichtet. Ein wesentliches Ziel 
 dieser Partnerschaft war es, ein beste-
hendes Hintergrundpapier zu „Smart 
Specia lisation“ als Politikrahmen in Öster-
reich weiterzuentwickeln und breit abzu-
stimmen. Der Prozess wurde auch dafür 
genutzt, ein gemeinsames Verständnis 
über die Interaktion der nationalen FTI-
Strategie und der Wirtschafts- und Inno-
vationsstrategien der Bundesländer her-
zustellen. Dadurch wurde die Möglichkeit 
eröffnet, einen kontinuierlichen Austausch 
zwischen Bund und Ländern in FTI-politi-
schen Belangen anzustoßen. Nach Ein-
schätzung der Partnerschaft wird dem 
Thema Smart Specialisation wohl auch 
künftig auf EU-Ebene eine hohe  Bedeutung 
zugemessen werden. Als Ergebnis wurde 
der „Politikrahmen für Smart Specialisa-
tion in Österreich“ Ende 2016 in der 
ÖROK-Schriftenreihe als Nr. 199 zwei-
sprachig (deutsch/englisch) publiziert.

Ein Arbeitsschwerpunkt von Mitte 2016 
bis Mitte 2017 war die Erstellung des 
ersten „Fortschrittsberichts“ (STRAT.AT-
Bericht) 2017 über die Umsetzung der 
Partnerschaftsvereinbarung STRAT.AT 
2020 mit Stand 31. Dezember 2016, der 
gemäß Art. 52 der Dachverordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 im August 2017 an die 
Europäische Kommission zu legen war. 
Auch dieser Bericht wurde zweisprachig 
(deutsch/englisch) in der ÖROK-Schriften- 
reihe als Nr. 200 publiziert und im  Rahmen 
eines STRAT.AT-Forums am 21. November 
2017 der Fachöffent lichkeit präsentiert.
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Neben dem Fortschrittsbericht 2017 
wurden „Aktuelle Entwicklungen der 
 Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik 
als  Rahmenbedingung für die ESIF-Pro-
grammumsetzung“ sowie das Thema 
„Kooperation“ (u.a. die Wirkungen der 
 ETZ-Programme) in sogenannten   
„STRAT.AT-2020-Diskursen“  aufgegriffen 
und – eingebettet in die Umsetzung des 
ÖREK 2011 – eine Partnerschaft zu 
 „Strategien für Regionen mit Bevölkerungs-
rückgang“ eingerichtet, die einen inhalt-
lichen Beitrag für den STRAT.AT-2020- 
Begleitprozess leisten wird.

Als ein weiteres Element des Begleit-
prozesses ist – auch im Zusammenhang 
mit der Erfüllung der Ex-ante-Konditiona-
litäten –  das „ESI-Fonds-Curriculum“ zu 

nennen, das in Kooperation mit der Ver-
waltungsakademie des Bundes (VAB) als 
laufende Aus- und Weiterbildungsmöglich-
keit für MitarbeiterInnen der ESI-Fonds-
Verwaltung angeboten wird. 

2. Phase des Begleitprozesses   
ab 2018 – Ausblick

Die Detailkonzeption der zweiten Phase 
der strategischen Begleitung erfolgt Ende 
2017/Anfang 2018 in den zuständigen 
Gremien der ÖROK. Einen fixen Arbeits-
schwerpunkt von etwa Herbst 2018 bis 
Mitte 2019 wird die von der Dachverord-
nung vorge sehene Erstellung des zweiten 
„Fortschritts berichts“ (STRAT.AT-Bericht) 
2019 bilden.
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